
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 697/1993 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 89/2000 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 33 

Inkrafttretensdatum 

01.07.1994 

Außerkrafttretensdatum 

10.08.2000 

Abkürzung 

UVP-G 2000 

Index 

83 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 46 Abs. 5 

Text 

Bürgerinitiative 

§ 33. (1) Eine Stellungnahme gemäß § 32 kann durch Eintragung in eine Unterschriftenliste 
unterstützt werden, wobei Name, Anschrift und Geburtsdatum anzugeben und die Unterschrift beizufügen 
ist. Die Unterschriftenliste ist gleichzeitig mit der Stellungnahme einzubringen. Wurde eine 
Stellungnahme von mindestens 200 Personen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung in der 
Standortgemeinde oder in einer unmittelbar angrenzenden Gemeinde für Gemeinderatswahlen 
wahlberechtigt waren, unterstützt, dann nimmt diese Personengruppe (Bürgerinitiative) an dem im 
Anhang 2 zum Vorhaben angeführten Leitverfahren als Beteiligte mit dem Recht auf Akteneinsicht (§ 17 
AVG) teil. 

(2) Vertreter/in der Bürgerinitiative ist die in der Unterschriftenliste als solche bezeichnete Person, 
mangels einer solchen Bezeichnung die in der Unterschriftenliste an erster Stelle genannte Person. Der 
Vertreter/die Vertreterin ist auch Zustellungsbevollmächtigte/r gemäß § 9 Abs. 1 des Zustellgesetzes, 
BGBl. Nr. 200/1982. Scheidet der Vertreter/die Vertreterin aus, so gilt als Vertreter/in der 
Bürgerinitiative die in der Unterschriftenliste gemäß Abs. 1 jeweils nächstgereihte Person. 
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(3) Der Vertreter/die Vertreterin kann mittels schriftlicher Erklärung an die Behörde durch eine/n 
andere/n ersetzt werden. Eine solche Erklärung bedarf der Unterschrift der Mehrheit der Bürgerinitiative. 
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